


Das Steuerrecht als Schranke der Freiheit 
des Kapital Verkehrs (Art. 58 EGV)



Schriftenreihe Recht + Wirtschaft

Band 1



Falk Loose

Das Steuerrecht als Schranke 
der Freiheit des Kapitalverkehrs 

(Art. 58 EGV)

Verlag Wissenschaft & Praxis



Die Deutsche Bibliothek - CIP-Einheitsaufnahme

Loose, Falk:
Das Steuerrecht als Schranke der Freiheit des 
Kapital Verkehrs (Art. 58 EGV) / Falk Loose.
- Sternenfels : Verl. Wiss, und Praxis, 2001 

(Schriftenreihe Recht + Wirtschaft - Bd. 1) 
Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 2001 
ISBN 3-89673-133-5

ISBN 3-89673-133-5 

® Verlag Wissenschaft & Praxis 
Dr. Brauner GmbH 2001 

D-75447 Sternenfels, Nußbaumweg 6 
Tel. 07045/930093 Fax 07045/930094

Alle Rechte Vorbehalten

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Ver
wertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustim
mung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfälti
gungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbei
tung in elektronischen Systemen.

Printed in Germany



Vorwort
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S. Seite (bei Fundstellen)
S. Satz (in Gesetzesangaben)
Sig. Sammlung
steuerpfl. steuerpflichtig
StSenkG Steuersenkungsgesetz
u.a. unter anderem
Urt. v. Urteil vom
vgl. vergleiche
z.B. zum Beispiel
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Kapitel 1: Einleitung

Der Kapitalverkehr innerhalb der Europäischen Union (EU) hat mit dem Eintrit 
in die Währungsunion am 1. Januar 1999 weiter an Attraktivität gewonnen. Auf 
grund des durch die Euro-Einführung bedingten Wegfalls der Wechselkurs 
Schwankungen zwischen einem Großteil der EU-Währungen ist die grenzüber 
schreitende Kapitalanlage innerhalb der Union nicht länger mit dem Risiko teil 
weiser Gewinneinbußen durch den Wertverlust der Anlagewährung verbunden 
Daher wird der EU-inteme Kapitalverkehr zunehmen, und der bereits mit den 
Maastricht-Vertrag im Jahr 1993 auf primärrechtlicher Ebene festgeschriebener 
Freiheit des Kapitalverkehrs kommt eine wachsende Bedeutung zu. Schon vor dei 
Euro-Einfuhrung stammten im ersten Halbjahr 1998 in Deutschland 90% de! 
ausländischen Anlagekapitals aus EU-Ländern, während fast 62 % der deutscher 
Direktinvestitionen in die EU flossen1. Diese Zahlen dokumentieren die Rolle, die 
der EU-inteme Kapitalverkehr für Deutschland im Rahmen der internationaler 
Kapitalströme spielt.

Vgl. Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums vom 06.09.1998, zitiert nach der Frankfurter Allgemeine! 
Zeitung vom 09.09.1998, S. 13.
Vgl. Schaumburg, Internationales Steuerrecht, S. 51 ff. Rdnr. 3.62; zu den Schwierigkeiten der Harmonisie 
rung der Untemehmensbesteuerung in Europa: Lang, Besteuerung der Unternehmen in Staaten der Europäi 
sehen Union, in: Lang (Hrsg.), Untemehmensbesteuerung in EU-Staaten, S. 295 ff.; Wiedow, Steuerharmoni 
sierung bei den direkten Steuern: Stand, Perspektiven, Auswirkungen auf Doppelbesteuerungsabkommen, in 
Lehner/Thömmes u.a., Europarecht und Internationales Steuerrecht, S. 45 ff.

Die Investitionsentscheidung mit dem Ziel der optimalen Anlage des Kapital! 
wird durch eine Vielzahl von Faktoren bestimmt, die eine Investition behinderr 
oder begünstigen können (z.B. Rechtsordnung und -Sicherheit im Anlageland 
Ausgestaltung der Kapitalanlage hinsichtlich Risiko und Ertragsaussichten) 
Aufgrund des Wegfalls des Wechselkursrisikos mit der Euro-Einfuhrung hat da! 
Steuerrecht der EU-Mitgliedstaaten in diesem Zusammenhang an Bedeutung 
gewonnen. Die Besteuerung der Kapitalanlagen mit ihrer ertragsmindemder 
Wirkung beeinflußt die Kapitalbewegungen innerhalb des Binnenmarktes in er
heblicher Weise. Andererseits findet sich im EG-Vertrag (EGV) keine eindeutige 
die EU berechtigende Kompetenz zur Harmonisierung der direkten Steuern2, sc 
daß die Ausgestaltung des Steuerrechts in dieser Hinsicht weitgehend in dei 
alleinigen Zuständigkeit der Mitgliedstaaten verbleibt, die dies als essentieller 
Bestandteil ihrer souveränen Finanzpolitik betrachten. Während Art. 93 EGV eir 
Harmonisierungsgebot für die Umsatzsteuern, die Verbrauchsabgaben und füi 
sonstige indirekte Steuern normiert, ’’soweit diese Harmonisierung für die Er- 
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richtung und das Funktionieren des Binnenmarktes ... notwendig ist”, findet sich 
für die Harmonisierung der direkten Steuern keine vergleichbare Bestimmung. Im 
Gegenteil nimmt Art. 95 Abs. 2 EGV die Bestimmungen über die Steuern aus
drücklich aus dem vereinfachten Beschlußverfahren nach Artt. 95 i.V.m. 251 
EGV aus, so daß nur der einstimmige Ratsbeschluß nach Art. 94 EGV für ihren 
Erlaß in Betracht kommt. Lediglich in Art. 293 Teilstrich 2 EGV, der die Mit
gliedstaaten zur Einleitung von Verhandlungen zur Beseitigung der Doppelbe
steuerung innerhalb der Gemeinschaft verpflichtet, findet sich ein Hinweis auf die 
direkten Steuern, da sie bei Erhebung auf dieselben Einkünfte durch zwei Fisci 
die Doppelbesteuerung bedingen.

Trotz dieser Situation einer fehlenden eindeutigen Harmonisierungskompetenz 
der EU auf dem Gebiet der direkten Steuern und der lediglich bestehenden all
gemeinen Ermächtigung in Art. 94 EGV3 unterliegen die Vorschriften der Mit
gliedstaaten zu den direkten Steuern einem europarechtlichen Rechtmäßig
keitsmaßstab. Die Regelungen des Steuerrechts müssen mit dem Gemeinschafts
recht und somit vor allem mit den Grundfreiheiten des EG-Vertrages zu verein
baren sein4. Kraft ihrer unmittelbaren innerstaatlichen Wirkung mit Vorrang je
denfalls vor einfachem Gesetzesrecht nehmen die Grundfreiheiten auf das Steuer
recht der Mitgliedstaaten unmittelbar Einfluß. Die steuerrechtlichen Vorschriften, 
die grenzüberschreitende Kapitalanlagen betreffen, sind daher an der in den Artt. 
56 ff. EGV geregelten Kapitalverkehrsfreiheit zu messen. Bei dem Rechtmäßig
keitsmaßstab der Kapitalverkehrsfreiheit stößt man jedoch auf eine Besonderheit, 
die sie von allen anderen Grundfreiheiten unterscheidet. Das Steuerrecht der 
Mitgliedstaaten wird in Art. 58 Abs. 1 lit. a EGV ausdrücklich als mögliche 
Beschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit berücksichtigt. Die Norm regelt die im 
Rahmen dieser Grundfreiheit geltende, begrenzte5 Zulässigkeit der ’’einschlägigen 
Vorschriften [des mitgliedstaatlichen] Steuerrechts, die Steuerpflichtige mit 
unterschiedlichem Wohnort oder Kapitalanlageort unterschiedlich behandeln". 
Auf diese Weise wird das Steuerrecht in im EGV einmaliger Weise im 
Normengefüge einer Grundfreiheit verankert. Die Vorschrift des Art. 58 Abs. 1 
lit. a EGV schränkt die in Art. 56 Abs. 1 EGV statuierte Freiheit des 
Kapitalverkehrs ein, indem sie bestimmte mitgliedstaatliche Steuemormen für 
zulässig erklärt.

3 Vgl. Matzka, Das österreichische Steuerrecht im Lichte der Freiheit des Kapital Verkehrs, 1998, S. 23; 
Schaumburg, Internationales Steuerrecht, S. 51 ff. Rdnr. 3.62; siehe auch Sondervorschrift für Steuerrecht in 
Art 95 Abs. 2 EGV.

4 Vgl. u.a. EuGH, Urt. v. 14.02.1995, Rs. C-279/93, Sig. I 1995, S. 225, 257 Rz. 21 (Schumacker); Urt. v. 
28.04.1998, Rs. C-118/96, Sig. I 1998, S. 1897, 1925 Rz. 21 (Safir).

5 Vgl. Art 58 Abs. 3 EGV.



Einleitung 23

Dies wirft die in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehende Frage auf, inwieweit das 
mitgliedstaatliche Steuerrecht eine ’’Schranke” der Freiheit des Kapitalverkehrs 
darstellen kann. Die so definierte Problemstellung impliziert sowohl die Untersu
chung des ”Schranken’’-Charakters des Art. 58 Abs. 1 lit. a EGV, als auch dei 
Reichweite der ’’Schranke”, die möglicherweise in Art. 58 Abs. 3 EGV ihre Gren
zen findet. Das erste Ziel dieser Arbeit ist es, zum besseren Verständnis des 
Art. 58 EGV als für das Ausmaß der Kapitalverkehrsfreiheit zentrale Vorschrift 
beizutragen. Die Beleuchtung der Norm soll sie von der Kritik entlasten, die sie 
bereits vor ihrem Inkrafttreten als "Zeichen für politische Unkultur’’6 bezeichnete 
Die Untersuchung ist darauf ausgerichtet, den in der Vorschrift angesprochener 
Zusammenhang zwischen Steuerrecht und Kapitalverkehrsfreiheit genauei 
aufzuklären und so diese Grundfreiheit insgesamt zu erhellen, zu der die Recht
sprechung des EuGH - trotz Konkretisierungsbedarfs gerade zu Art. 58 EGV7 ■ 
noch ”in den Kinderschuhen steckt”8.

6 So Rädler, Vorstellungen des EG-Sachverständigenausschusses zur Untemehmensbesteuerung (Ruding-Aus 
schuß), in: Herzig (Hrsg.), Harmonisierung der Körperschaftsteuersysteme in den EU-Staaten, S. 1,3.

7 Vgl. Seidel, Recht und Verfassung des Kapitalmarktes als Grundlage der Währungsunion, in: Gedächtnis 
Schrift Grabitz, S. 763,772.

8 Matzka, österreichisches Steuerrecht und Kapitalverkehrsfreiheit, S. 26.
9 Vgl. "Soweit es für das Funktionieren des Gemeinsamen Marktes notwendig ist,...” in Art. 67 Abs. 1 EGV.
10 ABI. EG 1988 Nr. L 178, S.5.
11 Jetzt Art. 56-60 EGV.

Die bisher im Vergleich zu den anderen Grundfreiheiten geringe EuGH-Recht- 
sprechung zur Kapitalverkehrsfreiheit erklärt sich daraus, daß die primärrechtli
che Liberalisierung des Kapitalverkehrs erst mit dem Inkrafttreten des Maastricht- 
Vertrages geregelt wurde. Vor diesem Zeitpunkt fanden sich die Bestimmunger 
zum freien Kapitalverkehr in den Artt. 67 - 73 des EG-Vertrages. Durch Art. 61 
Abs. 1 EGV wurde den Mitgliedstaaten im Bereich des Kapitalverkehrs in 
Gegensatz zu den anderen Grundfreiheiten nur eine bedingte Liberalisie
rungspflicht9 auferlegt, die schrittweise durch Richtlinien des Rates konkretisier! 
werden sollte. Erst im Jahr 1988 trat in diesem Bereich die Kapitalverkehrs- 
Richtlinie10 in Kraft, welche die grundsätzliche Freiheit des Kapitalverkehrs zwi
schen den Gebietsansässigen in den Mitgliedstaaten vorsah. Diese auf der Ebene 
des Sekundärrechts geregelte Liberalisierung wurde später durch die Einfügung 
der Artt. 73 a bis h in den EG-Vertrag11 im Zuge des Vertrages von Maastricht au! 
primärrechtlicher Ebene übernommen. Bis dahin billigte der EuGH aufgrund dei 


